
    Beförderungsregeln! 

 

 

Regelbeförderungen:   Nach Vollendung des 18. Lebensjahres, alle fünf Jahre.   

                                          Gefreiter bis Hauptfeldwebel 
Sonderbeförderungen:   

Für besondere Verdienstdienste, 1 Dienstgrad, Gefreiter bis Hauptmann. 

Nach Beschluss durch den Beförderungsausschuss, alle 4 Jahre 

Königsbeförderung:  1 Dienstgrad,  bis zum Major (Silber geflochtene Schulterstücke) 

                                       Diese Beförderung wird nur einmal überreicht. 

Vizekönigsbeförderung: 1  Dienstgrad, Unteroffizier  bis zum Leutnant. 

                                       Diese Beförderung wird nur einmal überreicht. 

Damenkönigin: 1  Dienstgrad, bis zum Hauptmann. 

                                       Diese Beförderung wird nur einmal überreicht. 

Jungschützenkönig:  1  Dienstgrad, bis zum Unteroffizier. 

                                       Diese Beförderung wird nur einmal überreicht. 

Schießen Plakette:   1  Dienstgrad 

Schießen Große Goldene Mühle:  1  Dienstgrad 

Altersbeförderung:   Major. Silber geflochtene Schulterstücke. Nur für alt gediente 

                                       Schützen/Schützenschwestern. Voraussetzung Dienstgrad  

                                       Hauptmann  und mindestens 40 Jahre Mitgliedschaft. 

Ehrungen:    Vereinsmedaille:  Für besondere Verdienste für den Verein. 

                       Alt-Cölln Medaille:  Voraussetzung, Besitz der Vereinsmedaille und besondere 

                       Verdienste ( Vorstandsarbeit mind. 4 Jahre) 

Kreismedaille: Voraussetzung, Besitz der Vereinsmedaille und der Alt-Cölln Medaille 

                           Mindestens 8 Jahre Vorstandsarbeit. 

Oberst: goldene Schulterstücke mit zwei Sternen, nur Präsident oder Ehrenpräsident! 

Oberstleutnant: goldene Schulterstücke ein Stern, nur Vizepräsident. 

Major: golden Schulterstücke, nur Kommandeur oder Ehrenkommandeur. 

Die  Dienstgrade, sind nur für die Dauer, der Ausübung der Ämter.                                                         

Alle Beförderungen und Ehrungen, erfolgen  erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

 

Kampen, 08. Juli 2023 


